
N i e d e r s c h r i f t 
über die 

öffentliche  
Sitzung des Gemeinderats 

am 19. Juli 2023 
 
 
Punkt  1 
Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  2 
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 
Es gibt keine Anfragen. 
 
 
Punkt  3 
Zwischenbericht zur Haushaltsentwicklung 2023 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
   
 
Punkt  4 
Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm 2024 für den Bereich 
"Rheinstraße II" in Freistett 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig 
 

a) die Beauftragung der Stadtverwaltung mit der Vorbereitung einer Antragstellung be-
züglich der Aufnahme in das LSP für den Bereich „Rheinstraße“ in Freistett. 

b) dass die Stadt Rheinau die ELR-Fördermittel für die Nutzung des Ärztehauses als 
Verwaltungsgebäude zurück gibt. 

c) die Beauftragung der Stadtverwaltung, gemeinsam mit dem Ortschaftsrat von 
Rheinbischofsheim ein Konzept für die weitere Nutzung des Gebäudes zu erarbei-
ten und Fördermöglichkeiten zu prüfen.  

 
 
Punkt  5 
Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule in Rheinbischofsheim; hier: 
Umbaumaßnahmen im "alten Ärztehaus" und Genehmigung außerplanmäßiger 
Ausgaben 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig die Betreuung der Rheinbi-
schofsheimer Grundschulkinder im Rahmen der verlässlichen Grundschule im Gebäude 
Kirchstraße 3 und genehmigt die für die Umsetzung notwendigen außerplanmäßige Aus-
gaben im Haushalt 2023 in Höhe von ca. 21.000 €. 



Punkt  6 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der 
Stadt Rheinau ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 
 
Beschlussantrag 
1.  Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig die als Anlage 1 beilie-

gende Gebührenkalkulation der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder und 

Kindertagespflege“ - Gebühren für den Betreuungsplatz – mit Stand vom 29.06.2023 

wie folgt: 
 

a. Der Gebührenkalkulation wird insgesamt zugestimmt. 

b. Zu den ansatzfähigen Kosten der Kinderbetreuungsgebührenkalkulation gehö-

ren in der Regel nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 KAG auch eine angemessene Verzin-

sung des Anlagekapitals. Jedoch wurden die Gebühren ohne diese Kosten kal-

kuliert. Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen handelt es sich um dauerdefizi-

täre Einrichtungen, weshalb das Außerachtlassen dieser Kosten keine Auswir-

kung auf die Gebühren hat.  

c. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der Produktgruppe „Tageseinrichtungen 

für Kinder und Kindertagespflege“, welche in die Gebührenkalkulation Eingang 

gefunden hat, wird zugestimmt. 

d. Es wird zugestimmt, dass das aus dem Jahr 2022 noch einrechenbare Defizit 

bei den städtischen Kindergärten von rd. 3,4 Mio. € in der Gebührenkalkulation 

unberücksichtigt bleibt. Dies führt dazu, dass das Defizit nicht mehr den Benut-

zern der Einrichtung auferlegt werden kann, sondern endgültig von der Allge-

meinheit zu tragen ist. 
 

2.  Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig die als Anlage 2 beilie-

gende Gebührenkalkulation der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder und 

Kindertagespflege“ - Gebühren für die Verpflegung – mit Stand vom 30.06.2023. Der 

Gebührenkalkulation wird insgesamt zugestimmt. 
 

3.  Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig die als Anlage 3 im 

Entwurf beiliegende Satzung zur 7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Rheinau (Kinderbetreuungs-

gebührensatzung) mit Wirkung zum 01.09.2023. 

 
 
Punkt  7 
Um- und Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens Diersheim - Vergabe 
Heizung-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig der Auftragsvergabe für die 
Heizungsarbeiten an die Fa. Volz aus Achern mit 219.838,87 € brutto zu. 
Der Gemeinderat stimmt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig der Auftragsvergabe für die 
Lüftungsarbeiten an die Fa. Volz aus Achern mit 110.424,79 € brutto zu. 
Der Gemeinderat stimmt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig der Auftragsvergabe für die 
Sanitärarbeiten an die Fa. Engel aus Rheinau mit 94.259,91 € brutto zu. 



Punkt  8 
Energiewerk Ortenau Gesellschaften (EWO); hier: Änderung der Gesellschaftstruk-
turen 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
a) Auflösung der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co.KG zum 

31.12.2023 
 

Der Gemeinderat stimmt der Auflösung der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft 
GmbH & Co. KG zum 31.12.2023 in Form einer einfachen Anwachsung zu. 
Dem vorliegenden Entwurf des Gesellschaftervertrags zum Zwecke der Auflösung der 
Energiegesellschaft wird inhaltlich zugestimmt (Anlage 1). 

 
b) Änderung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zum 01.01.2024 
 

Der Gemeinderat stimmt einer Änderung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesell-
schaft mbH & Co. KG in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zum 01.01.2024 
durch Ausscheiden der Komplementärin zu. 
Dem vorliegenden Entwurf eines zu fassenden Gesellschafterbeschlusses zur Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags (Anlage 2) wird inhaltlich zugestimmt. 

 
c) Liquidation der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH zum nächstmöglichen Zeit-

punkt 
 

Der Gemeinderat stimmt 
• der Änderung des Gesellschaftsvertrags der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-

GmbH (Anlage 3) zum nächstmöglichen Zeitpunkt inhaltlich zu  
• der in einem weiteren Schritt vorgesehenen Liquidation der Energiewerk Ortenau 

Verwaltungs-GmbH durch entsprechenden Gesellschafterbeschluss zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zu. 

 
Der Bürgermeister der Stadt Rheinau wird ermächtigt, den entsprechenden Beschlüssen 
in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen zuzustimmen. 
 
 
Punkt  9 
Beteiligungen der Stadt Rheinau; hier: Änderung des Gesellschaftsvertrags der Ba-
den Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig der Änderung des Gesell-
schaftsvertrags der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH gemäß der Anlage zu. 
 
 
Punkt  10 
Bauvoranfrage- Neubau von Neben- und Garagengebäude nach Abbruch der vor-
handenen Neben- und Garagengebäude auf dem Flst.Nr. 2106/1, Hanauerstraße 1, 
Gemarkung Diersheim 
 
 



Beschlussantrag 
Der Gemeinderat stimmt mit 21 Ja-Stimmen einstimmig der Bauvoranfrage zu. 
 
 
Punkt  11 
Bauvoranfrage- Haltung von max. 6 Pferden auf den Grundstücken, Flst.Nrn. 3 und 
1807/8, Forellenweg 2, Gemarkung Diersheim 
 
Beschlussantrag 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 19 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig der Bau-
voranfrage nicht zu.  
 
 
Punkt  12 
50 Jahre Stadt Rheinau - Jubiläumfest 
 
Beschlussantrag 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  13 
Mitteilungen 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  14 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
 
Punkt  14.1 
Kanu-Tourismus 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
Punkt  14.2 
Gewerbe südl. Ortseingang Rheinbischofsheim 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
Punkt  14.3 
Verkehrsschau - Rheinstraße in Freistett 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 

__________________________   ____________________________ 
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